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Nur weil evtl. festgestellt wird, dass sie genehmigungspflichtig ist, muss sie nicht abgelehnt
werden. Ich kenne viele die eine genehmigungspflichtig Tätigkeit nachgehen und das
selbstverständlich auch genehmigt bekommen haben. Selbst wenn sie genehmigungspflichtig
ist; von der Zeit kann sie nicht abgeleht werden. 3 Stunden pro Woche sind ok. Zeiteinteilung
ist frei. Sie könnten ja maximal nur ablehnen, wenn es in Konflikt zu deiner Tätigkeit in der
Schule steht.
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